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Musterformulierung: Geschäftsordnung für den Betriebsrat (Auszug) 
§ (…) Betriebsratssitzungen
(1) Der Betriebsrat führt seine regelmäßigen ordentlichen Sitzungen jeweils am _____ (Wochentag) um ____ (Uhrzeit) im __________ (Raum/Ort) durch.
(2) Der Betriebsratsvorsitzende kann bei Bedarf jederzeit eine außerordentliche Sitzung einberufen. Darüber hinaus ist eine außerordentliche Sitzung anzusetzen, wenn dies
· mindestens ein Viertel der Betriebsratsmitglieder,
· die Jugend- und Auszubildendenvertretung oder
· der Arbeitgeber
verlangen. In diesen Fällen ist die Sitzung spätestens innerhalb von drei Kalendertagen nach Eingang des Antrags einzuberufen.
§ (…) Einladung zur Betriebsratssitzung
(1) Die Einladung zur Betriebsratssitzung erfolgt schriftlich unter Angabe der Tagesordnung. Der Betriebsratsvorsitzende stellt sicher, dass alle teilnahmeberechtigten Personen die Einladung spätestens drei Tage vor dem Sitzungstermin erhalten.
(2) Eingeladene Mitglieder sind verpflichtet, dem Vorsitzenden unverzüglich mitzuteilen, wenn sie an der Sitzung nicht teilnehmen können. Absehbare Verhinderungen wie Urlaub, Kuren, Seminarbesuche oder Dienstreisen sind so früh wie möglich bekannt zu geben.
(3) Ist ein ordentliches Betriebsratsmitglied verhindert, hat der Vorsitzende umgehend das entsprechende Ersatzmitglied zu laden und sicherzustellen, dass dessen Teilnahme möglich ist.
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